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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zahl: 65.000/28-2/85 

3~tr.: Entwurr eines Bundesge
setzes über die Prüfung 
der Umweltverträglich
keit (UVP-Gesetz); 

Begutachtungsverfahren. 

An das 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

S e k t ion IV 

im Hau s e 

1010 Wien, den 4. September 1985 
Stubenilng 1 
Telefon t1j.QQ Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 75 76 1 1 

SUST 

Klappe 22 Durcnwahl 

Der unmittelbar dem Bundesministerium für soziale Ver

waltung, Zentral-Arbeitsinspektoratr zugegangene Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträg

lichkeit CUVP-Gesetz) kann vorn Standpunkt des Arbeitnehmer

schutzes grundsätzlich ohne Einwände zur Kenntnis genommen 

werden. 

Folgender Umstand erscheint dem Zentral-Arbeitsinspek

torat jedoch noch klärungsbedürftig: 

Nach § 4 Z 4 des Entwurfes hat ein Antragsteller in 

seiner Umweltverträglichkeitserklärung auch jene Maßnahmen 

zu beschreiben, mit denen nachteilige Auswirkungen des Vor

habens beseitigt, verringert oder ausgeglichen werden sollen. 

Unter anderem auch unter Bedachtnahme auf diese Umweltver

träglichkeitserklärung hat der Bundesminister für Gesundheit 

und Umweltschutz ein Umweltverträglichkeitsgutachten zu er

stellen. Dieses Gutachten könnte beispielsweise für den An

tragsteller positiv ausfallen, wenn das Umweltverträglich

keitsgutachten zum Ergebnis kommt, daß die in der Umwelt-

.,.: 0011001 u. 001101'. lAÄ 0017035 bIs 0011116. AA 0015008 bIs 0015954. llA 0011124 bIs 0011183 
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verträglichkeitserklärung beschriebenen Maßnahmen nachtei

lige Umweltauswirkungen in ausreichender Weise verringern. 

Erst- nach dem Vorliegen dieses Gutachtens darf die zustän

dige Bewilligungsbehörde nach § 7 Abs. 3 des Entwurfes mit 

dem Ermittlungsverfahren beginnen. In diesem Verfahren ist 

bei Vorhaben im Sinne des § 2 Ziffer 1, 3, 5 und 7 unter 

anderem auch die Arbeitsinspektion zu hören. Es ist durch

aus vorstellbar, daß die Bewilligungsbehörde nach den von 

ihr anzuwendenden und zu berücksichtigenden Rechtsvorschrif

ten zum Ergebnis kommt, daß die in der Umweltverträglich

keitserklärung vorgesehenen Maßnahmen nicht oder nicht zur 

Gänze ergriffen werden dürfen. Bei dieser Lage bleibt es 

nach dem Entwurf unklar, ob ein neuerliches Umweltverträg

lichkeitsgutachten angefordert werden soll, wenn die Bewilli

gungsbehörde nach dem Ergebnis des von ihr durchgeführten 

Ermittlungsverfahrens Maßnahmen aufzutragen gedenkt, die im 

Umweltverträglichkeitsgutachten nicht berücksichtigt sind. 

Für 
der 

die Richtigkeit 
Ausf1rtigung: 

C~~ 

Für den Bundesminister: 

F e 1 i x 

I 
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